
Manfred H. Wiegandt 
»Ein Schatten über der Legitimität der 
Wahl« 
Zur Kür des US-Präsidenten durch den 
Supreme Court 

Nicht weniger als }6 Tage vergingen, bis die Wähler, die bei den amerikanischen 

Präsidentschaftswahlen vom 7. November ihre Stimmzenel in die Wahlurnen gewor­

fen hauen, wußten. daß der Republikaner George W. Bush ihr neuer Präsident sein 

würde. Ob die Mehrheit der Amerikaner oder auch nur die Mehrhe;t der an der Wahl 

teilnehmenden US-Bürger- nur erwa die Hälfce der Wahlberechtigten tU( dies - ihn 

als Ihren ncuen Präsidenten wollren, wird man mit einiger Berechcigung bezweifeln 

dürfen. Nicht nur stimmten 51% derjenigen. deren Srimmzeue! als gültig gewertet 

wurden. für einen anderen Kandidaten. sondern auch die relative Mehrheit der 

gültigen Stimmen entfiel auf den demokratischen Gegenkandid;Hen, AI Gore.' Der 

Sieg eines Kandidaten für das Amt des bedeutendsten Staars- und Regierungsober­

hauptes der Welt ist jedoch nichr das Ergebnis eines streng demokratischen, nach dem 
GrundsalZ .. one man, one vO(e~ vor sich gehenden Wahlaktes. sondern folgt den 

archaischen Regeln einer über zweihundert Jahre alten. für eine Union von damals 

dreizehn un:lbhängig gewordenen Staaten mit einer relativ geringen Bevölkerungs­

zahl konzipierren Verfassung. Diese Verfassung sah und sieht selbst heute noch nicht 

einmal die Volkswahl des Präsidenten vor, sondern läßt das Staatsoberhaupt in einem 

indirekten Wahlvcrfahren durch von den EinzeJstaaten bestimmte Elektortn küren. 

Naeh Artikel Il § 2 der insoweit niemals geänderten US-Verfassung von 1787 ernennl 

jeder Einzelslaat .. in einer durch seinen Gesetzgeber bestimmten Weise« Elektoren, 

deren Anzahl sich nach der Summe der diesem Staat wsrehenden Kongreßabgeord­

neten bestimmt.' Alle mituerweile fünfzig US-Bundesstaaten und auch der keinem 

Staate wgehörige Oimicl of Columbi~. der die Hauptstadt Washington umfaßt und 

dem nach der Verfassung zwar keine Kongreßabgeordneten, aber ElektOren zustehen, 

haben sich inzwischen für die unmiCteibare Volkswahl der sie repräsentierenden 

Elektoren entschieden . Wie diese Wahl im einzelnen abläuft, das war - zumindest 

bisher - nahezu gänzlich eine Angelegenheit für die einzelst.mliche Gesetzgebung. 

Fast uniform haben sich die Gliedstaaten jeweils entschieden, daß der Kandidat, der 

die relative Mehrheit bei dieser Volkswahl bekommr, auch alle Elekrorcnstimmen des 

Staates erhält (»The winner takes it all.,,). Dieses System macht es möglich, daß ein 
Kandidat, der nicht die Mehrheit der Stimmen insgesamt erhält, dennoch die absolute 

Mehrheit im Wahlmännergremium. dem Elecroral College, erringt. Dies war zwar 
seir über hundert Jahren nicht mehr vorgekommen, isr ",ber in einem System wie dem 

amerikanischen, bei dem die bevölkerungsarmen Staaten auch bei der Präsident-

J Nach dcm Stand vom 7.l)c7.crn b,·r ! 0C)0 entfie len jO I jS 094 Stimmen (Cl. 48%) .uf Gore. 49 SlO jl8 .u( 
Bu,h (,,~. ~~%), 270} 721 Sl immen (co. 3 '!1o ) , ur Ralph Nad" von der Grü nen ParteI und 4JS 407 (unler 
1 %) ~uf Patrick Such.n,n. der für die von Ross I'crOt cinSlm~ls ins Leben gerufene RcfonnpHt<i 
kandidicnc (Quelle: C -Spall). 
Dic rdC"antc r'SS.lgc in An . ll § 2 US-VerflS~lI l1 g hutel WÖl'1lich: .Each S .. llC shall . ppoinl. io such 
Mn""or ... ,he Legislature t herro! may d ircc t,.t Numbcr o( ElcelOrs. c'lu;,1 ' 0 the w holc l umber ofScnato rs 
"nd Rcproscntotivcs 10 whieh the Stare mal' b~ enridcd in the Congress . .. • 
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2 schaftswahl überrepräsentiert sind, durchaus angelegt.] Zwar wird man dem Um­
stand, daß ein Kandid:u nicht die wenigslens relative Mehrheit der Stimmen, die 
Mehrheit des ~popular vOle", erhielt, keine besondere Legitimationsminderung 
seines Mandats elHnehmen können, solange sich die Diskrepanz zur Stimmenzahl 
des Verlierers vergleichsweise gering ~usnimmt (hier waren es ca. 337000 Stimmen 
und damit weit unter I %), denn schließlich wird der Wahlkampf strategisch nicht mit 
dem prinzipiellen Ziel geführt., die Mehrheit der Wählerstimmen zu gewinnen, 
sondern mit dem Ziel, die Mehrheit der Elektoren auf sich zu vereinigen. Von daher 
wird man nicht genau sagen können. wie sich ein mit einem anderen Ziel geführter 
Wahlkampf auf das Stimmenergebnis ausgewirkt hätte.' 
Die Tatsache, daß der Kandidat mit der - wenigstens in absoluten Zahlen - klar 
geringeren Anzahl von Wählern hinter sich dennoch gewinnt, wird aber in demo­

kratisch-!egjlimatorischer Hinsicht dann zweifdhafc, wenn der Sieg an einigen hun­

den Stimmen in einem einzelnen Staat hänge, der mit seinen]. 5 Elektoren das Blatt 
wendet (Gore fehlten ohne Florida nur vier Summen zur Mehrheit im Eleetoral 
College). Wenn schon Zünglein an der Waage, so wäre es doch wünschenswert 
gewesen, wenn diese relative Mehrheit wenigstens dem letztlich Erfolgreichen ein­
deutig zuzuordnen gewesen wäre. Gerade dies war aber mitnichten der Fall. Erstens 
war die Mehrheit bei insgesamt knapp 6 Millionen gültigen Stimmen in Florida nur 
eine solche von wenigen hundert Slimmen. Zweitens gab es eine Reihe von Vorfällen, 
die dem Verlierer recht eindeutigerweise ihm zugedachte Stimmen vorenthielten. 
Nororisch war dabei der sog. »ButterDy Ballot« (Sehmetterlingsstimmzeuel)f in P;dm 
Beach County, einer Hochburg der Demokraten. Der Stimmzettel war don - mit 
Billigung einer demokratischen WahJausschußvorsirzenden - so ausgelegt, daß Wäh­
ler, die AI Gore ihre Stimme geben wollten, leiehr aus Versehen dem Rechtsaußen 
Buchanan ihre Stimme gaben, was zur Folge halte, daß dieser vielfach als Antisemit 
angesehene Kandidat gerade in einem srark jüdisch-demokralisch geprägren Bezirk 
mehr als dreimal so viel Stimmen erhielt wie in jedem anderen Wahlbezirk in Florida. 
Es war offenkundig - und der Begünstigte selbsr gestand dies ein -, daß hier vielfach 
Leute versehentlich ihre Stimme Buchanan gegeben hatten, obwohl ihnen womöglich 
nichts ferner lag als dies. Ohne größere statistische Kompetenz zu besitzen, war leicht 
zu folgern, daß ohne diesen Fehler Gore mehr als !OOO weitere Srimmen zugefallen 
wären, die das Ergebnis bereits zu seinen Gunsten vcrändt>rt härten. Darüber hinaus 
war die Anzahl der ungültigen Doppelstimmen hier weit höher als irgendwo sonst in 
Florida, was es als sehr naheliegend erscheinen läßt, daß viele Wähler ihren Irrtum 

J Die in Art. !I § 1 US·Vcrlassung bC>chri. bcnc Zusammensetzung des ElcCIQ ,.,1 Colltgc fuhrt dazu. daß 
kleine St>.lltl\, dcn~n nuh ihrem BevÖlkerungsanl. il nur cin Mitglied des Rcpr~sc"tant cnhausC"S zusteht, 
drei Wahlmänner zu kom men. denn icd~1ll Staat $lehen gcnau zwei SCIlJ tOren 1.U. Da. Repräsentantenhaus 
bL~ t cht cit elncm "9'9 \·cr.bschiede<en Gesell': (" Perm,lllem Apporri () llm'·111 Aet.) a llS 4>5 Abgeordncten. 
und nach der Verfassung steht jed~m Staat mi ndestens c.in Abgeordneter zu (Art . l § ,). Damit ergibl sich im 
Electoul Colleg< cin~ leicht< proportionale Ungleichheit "u Lasten dcr b.vÖlkct\Jngsr~ichcn Su ,tcn. "ueh 
wenn diese bei ",ci tcm nicht so grol( ist wie im US-Scn,L Siehe .1usführlichcT dnu Man{red H. Wjeg~ndt, 
Das demok,.,tiscl" D~fizit dcr USA, Redn und Politik '997, S. , 61- ,69. 
Mutm~ßen läßt sich nur. daß ~i" Kondid .. , dcr w~itcrc, bei dieser W,hl niCht w.hlcndc Massen in 
bevölkerungsreichen Staaten wie K.liiornien und T~xas, die un um,tntten waren. hiitte mobilisieren 
können, im Vo"c:,1 gew('sen "'are. 
Die Kandid,,,cl1 ware n oul diesem Stimmzettel in zwei Spalten untcrc;'ldndcr ",u{gtliste!. Die cr5IC 

Kolumne beg"" n mit Bush, 'l.n 7.weiteT Stelle folgte Gorc und dan n weilere Kandidaten. Am t"lt .lle 
Kandidaten \J[)(crei nmdcr 'lUlzulistcn, wurde dann ,ber ei ne zweite Sp.hc begonnen, in der Buch.nan als 
erster aufgeführt war. Der Wiihlcr mußte die Stimme fü r den von ihm gewünschten Kandidaten dadurch 
abgeben, daß er in der Mitte (zwischen den beiden Sp,hen) cl as diesc[)1 K."did.(,·n durch ei nen kleinen Neil 
7.ugewi~.scnf Loch mit e.inem dafür vorgesehenen Stif, eiMtan>.le. Während d:u erste Loch fü r Bush 
b.stimmt war, gchönc d.s zweite nicht zu Gore, sondern 7.U dem in der ,WCltcn Sp.lt. lI., cmer 
~ulgcfühncn Buchanan. Eine Kl age VOll (dcmokrJt, scbcn) Wählern .ur res",.lIu",;. d~ß dicser Stimm-
7.e ltd gegen das Wah lgcsclz Florid~s \"cr<,ieß.l1nch dem Slimmzcuc! . klar und unzwcideutig - sei" musscn. 
scheiterte vor den Gerichten FloridM. 
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erkannten und eine zwcite Stimme für Gore abgaben, dadurch ihren S.imnu.elrcl aber 
ungültig werden ließen. Hanen sie sich korrekt verhalten und einen neuen Stimm­
zettel verlangt, wäre der Gore-Vorsprung wohl um einige weitere Tausend Srimmen 
gewachsen. Sicherlich, formalrechtlich wird man sich auf den Standpunkt stellen 
können, daß diese Wähler ihre Fehler hänen vermeiden oder korrigieren können und 
damit selbst für die Konsequenzen ihres unaufmerksamen Verhaltens verantwortlich 
~ind . Das macht die Tatsache, daß der legitime Gewinner im Lande nur auf Grund 
rechnischer Mängel im Wahlverfahren in einem Staat »zufällig" nicht gewonnen hat, 
nicht weniger makaber. Hinzu kommen Berichte, daß in vielen Orten in Florida 
schwarze (und in ihrer Mehrzahl demokratische) Wähler in unterschiedlicher Weise 
an der Stimmabgabe gehindert worden sein soUen.t. In zwei anderen Bezirken mit 
republikanischer Verwaltung hauen die Wahlleitcr/-innen republikanischen Partei­
arbeitern erlaubt, unzulänglich ausgefüllte Briefwahlamräge nachzubessern, indem 
sie die korrekte Wählcrregistrierungsnummer im Computer nachgucken und in den 
Bricfwahlamrag nachrragen durften.l Die Republikaner beschwereen sich anderer­
seits darüber, daß die amerikanischen Fernsehanstalten aufgrund von Befragungen 
von Wählern nach Verlassen der Wahllokale AI Gore m früh (und fälschlicherweise) 
als Sieger in Florida proklamiert hatcen, weswegen eine Reihe potentieller Bush­
Wähler zehn Minuten vor Schließung der Wahllokale in dem Bereich Floridas, der 
einer anderen Zeitzone angehörte und in dem die Wahllokale deshalb noch geöffnet 
waren, nicht mehr zur Wahl gegangen seien! 

Während es rechr offensichtlich schien, daß die genannten Probleme Gore den -
nimmt man den Wählerwillen als Maßstab - legitimen Wahlsieg gekostet harten, 
richtete sich das wochenlange Tauziehen im Wesentlichen auf die Art und Weise des 
Nachzählens bzw. Zählens der abgegebenen Srimmen. Bemerkt sei vorweg, daß die 
Srimmzettel in den 67 Bezirken des Sraates Florida unterschiedlich gestaltet waren 

und darüber hinaus die Sümmabg~be sowie das Zählen und Nachzählen der Srimmen 
in rech! unterschiedlicher Weise vonstatten ging. In den besonders umstrittenen 
demokratischen Hochburgen Miami-Dade, Broward, Palm Beach und Volusia 
County wurden Stanzkarten verwender, auf denen die Wähler neben ihrem Kandi­
daten mit einem Stift kleine vorgestanzte Chips (sog. ~ch;lds") ausstechen mußten. 
Die Lochkarten wurdcn dann von rccht antiken Wahlmaschinen auromacisch ge zäh Ir. 
Auf der anderen Seite gab es Bezirke - meist reichere, in denen man das moderne 

Wahlgerät anzuschaffen in der Lage war -, in denen Felder neben dem gewi.inschten 
Kandidaten mir einem B1eistifr markiert werden mußten. Diese dann von einem 

oprischen Lesegerät gelesenen Stimmzetre! wiesen eine wesenrlich geringere Anfäl­
ligkeit für Wählerirrtum beim Markieren der Srimmen auf, weswegen die Anzahl der 

ungültigen Stimmen in diesen Bezirken um ein Vielfaches geringer war. Das Wahl­
recht des Staates Florida sah für den Fall einer Stimmendiffcrenz zwischen dem 
siegreichen und dem unterlegenen Kandidaten von weniger als 0,5 % ein autornilti­
sches Nachzählen der Stimmen vor. Dieses Nachzählen wurde in den meisten Wahl­
bezirken maschinell , in einigen aber auch manuell vorgenommen. Nach diesem ersten 
gesetzlich vorgeschriebenen Nachzählen reduzierte sich der Stimmenvorsprung 

George W. Bushs vor AI Gore von 1734 auf umer 1000 Stimmen. 

6 Ironischerwcisc wird 0' nun die Bush·Regierong sein, die dies e Vorwürfe untc ... uehcn wird. 
7 Ei ne Vorschrift. die Brief"':'hl. ,. d.zu 7..wingt , in ihrem Antrag auf Bridw.1hl ihre W'ihl~rrcgistrien<ngs ­

nummer 'r17.ug~be n, "'a, ers t kurz iidt in d ;!S \%hlges~!Z aufgenommen worden, Um dcn in der Vergangen­
heil bei de r Bri efwah l festgeslellt en za hlreichen M,nipubt.ionen cmgegcnzuwirkcn. 

g D.ß dieser Fehler von Bush , Wahlkampftea m al s absichtliche Einflußn"hme der angeblich Iiber~lcn 
Medien zugunst.n Gor« bC 7.cichnc\ wurde, ist aber angesicht.s des Irnums aller Beleil igler. auch der 
konsc!V3livcn Anslalten, 3n den Haaren he,beigezogen. Fraglich ist überdies, ob di eser Umsrand nur 
pOlenl ielle Bush· Wit Wer abgehalten hat, noch in den letzten Minuten ~u den Urnen zu geheIl. 

J 
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4 Nun begann das eigentliche Drama. Das Gore-Team nutzte die Vorschriften des 
Wahlrechts von Florida und beantragte das manuelle Nachzählen der Stimmen in 
Miami-Dade, Palm Beach, Volusi;"l und Broward County, eingestandenermaßen de­

mokraLischen Hochburgen, in denen es erwartet werden konnee, daß das manuelle 
Überprüfen von bisweilen von den Maschinen nicht lesbaren, nur teilweise aus­
gestanzten oder gar nur eingedrückren oder ausgebeulten, aber nicht durchgestoche­
nen "chads« relativ gesehen erheblich mehr Gore- als Bush-Zugewinne ergeben 
würde. Dies war auch der Punkt, an dem die unterschiedlichen Strategien der beiden 
politischen Lager, die bis zum Schluß durchgehalten wurden, einsetzren. Während 
das Gore-Team propagierte, daß jede Stimme, die identifizierbar sei, auch gezählt 
werden müsse, stellte sich das Bush-Team auf den Standpunkt, daß die Srimmen 
zweimal ausgezählt seien, und zwar von Maschinen, die keine subjektiven Präferen­
zen härten, und daß dieses Ergebnis - ähnlich dem Pfiff eines Schiedsricluers - zu 
respektieren sei. Katherine Harris, Secretary of Srate des Staates Florida und Co­
Vorsitzende des Bush-Wahlkampf teams in Florida, deren Aufgabe es war, das amt­

liche Wahlergebnis in Florida fesrzustellen, bemühte sich zunächst, das manuelle 
Nachzählen aufzuhalten und stellte sich sodann auf den Standpunkt, daß eine im 
Wahlgesetz vorgesehene Frist zUr Feststellung des amtlichen Wahlergebnisses absolut 
bindend sei, weswegen die gesetzlich zulässigen manuellen Nachzählungen der 

Stimmzettel nicht mehr zu berücksichtigen seien, wenn sie bis zu diesem Tage nicht 
abgeschlossen seien. Die Vorschrift über den Termin der amdichen Bekanntgabe des 
W;!hlergebnisses als absolute Ausschlußfrisl zu behandeln, vertrug sich indes nicht 
mit der Tatsache, daß die Frist für das Eingehen von Briefwahlstimmen später lag.? 
Die Demokraten befürchteten, daß die erhofften Zugewinne bei der Handnachzäh­

lung durch die drohende Feststellung des offiziellen Wahlergebnisses durch Harris 
vergeblich sein würden, und klagten vor den Gerichten Floridas gegen Harris mit 
dem Ziel, die Frist für die Nachzählung auszuweiten. Gleichzeitig beschwerten sich 
die Bush-leule konstant darüber, daß es zutiefst unfair sei, daß Gore die Handaus­
zählung selektiv in demokratischen Hochburgen verlangt habe und so überpropor­

tionale Gare-Gewinne vorprogrammierr seien. Des weiteren rügten sie, daß von 
Wahlausschuß zu Wahlausschuß unterschiedliche und zum Teil wechselnde Stan­
dards bei der Auswertung der Stimmzettel angewandt würden, und dies umer der 

Oberaufsicht von zumeist mit Demokraten besetzten Wahlvorständen. Der Oberste 
Gerichtshof von F!orida, dessen sieben Mitglieder allesamt von demokratischen 
Vorgängern des derzeitigen republikanischen Gouvemeurs und Bruders des Präs!­
dencschaftsbndidaten, Jeb Bush, ernannt worden sind, entschied diesen Rechtsstreit 
letztlich dahin, daß die Frist zur Einreichung VOn Wahlcrgebnissen in den drei 
Nachziihlbezirken von HaITis zu verlängern sei . Das Gericlu hatte auf diese Weise 

eioen Konflikt zwischen einem Gesetz, das eine feste Frist für die Feststellung des 
amtlichen Endergebnisses vorsah, und einem späteren Gesetz, das die Möglichkeit 
eines WahlprolCstes mit folgender Handnachzählung ermöglichte, lösen wollen. Von 
republikanischer Seite wurde dem Gericht jedoch nunmehr vorgehalten, daß es durch 

die Erweiterung der Frist jn die Prärogative des Gesetzgebers eingegriffen und eine 
unzulässige Rechrsfortbildung vorgenommen habe, was angesichts Art. CI § 2 der US­
v· .. ~fassung, wonach der Gesetzgeber des Einzelstaates das Verfahren für die Bestim-

9 Die Brielw:ihler bq;ii nstiglen wie er\Vmet George 8ush. Hier g.b es aas Problem, daß Brie!w,hl'limmcrl. 
Jir vo n Mili tiir.l ngehörigcn in Übersee abgegeben wurden, <1ft nichl einma.! d~, DatU m erkennen licßen. 
weil ,i e iiber oin Militl rpo, tfoch einGingen. Die Tatsache, daß ei nige Demokraten \Jnd wohl auch solche aus 
dem Umidd drs Gore'schen Wahlkampf teams sich bC'Tlöhtcn, Brid",.hl'lin"n<" .1U' fo rmdltn Gru nden 
für ungülti g crklörcn 7.U lassen. gab dem Bush-·rcam eine I' ropag.lnd."'affc in die l"land. cla es al s um·er· 
I.cihli~h .ngesehen wurde, den llem Va"T!3nd DicnendCJ1 d.s Stimmrecht zu ent ziehen. 
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mung der Elekroren regele, auch bundesverfassungsrecht.lich unzulässig sei . Bush 

legte vor dem u.s. Suprcme Court Revision gegen dieses Urteil wegen der Verletzung 

des Gewahcmeilungsprinzips, des Gleichheirssarzes und des Are. TI § 2 der US­

Verfassung ein. 

Umerdcssen begann ein sich über den Thanksgiving-Feien:ag erstreckender Nach­
zähl-Mararhon, um die vom Gerichr neu besllmmre, aber immer noch extrem knapp 

bemessene Frist einhalten zu können. Broward Counry war der einzige Bezirk, der 
seine Stimmen miJ nichr unerheblichen Gore-Zugewinnen rechtzeitig der Secretary 

of State einreichte. Palm Beach schaffte es nicht, alle Stimmen nachzuzählen, und 

reichte ein teilweise korrigiertes Stimmenergebnis ein. Miami-Dade schließlich, das 

erst die von den Demokraten beantragte HandnachzähJung abgelehnt, dann aber 
doch begonnen h:Hte, brach sie wieder <lb rrut dem Argument, daß sie nicht in der 

Kürze der Zeit zu bewältigen sei, co und bezog auch nicht die bei der bis dahin 

durchgef'ührren N<lchzählung sich ergebenden Srimmenveränderungen zugunsten 

Gores in das an Harris berichtete Endergebnis ein. Secrecary Harris korrigierte das 

ursprüngliche Ergebnis insoweit zugunstcn Gores, als sie das Ergebnis der abge­

schlossenen Nachzählung in Broward Counry benicksichrigre, ignorierte aber die 

Teilergebnisse aus Palm Beach und die (nicht offiziell gemeldeten) Teilergebnissc aus 
Miami-Dade. 

Der U .S. Supreme Court, dessen konservative Mehrheit sich in vergangcnen Ent­

scheidungen stets als Bewahrenn der Rechte der Einzclstaateo gegenüber Einfluß­

nahme durch den Bundesstaar geriere hane" und insoweit den einzelstaatlichen 

Gerichten in der Regel einen weiten Ermessensspielraum gewährt haue, sich .lußer­

dem als nichtaktivistisches Gericht herausgehalten hatte, d:\s sich scheut, in politische 

Streitigkeiten einzugreifen, nahm dic Revision gegen die Entscheidung des Florida 

Supreme Courr für die meisten F<lchleute völlig überraschend zur Entscheidung an, 

beschränkte sich aber :\uf den bundesverfassulJgsrechrlichen Aspekt des An. Il § 1. 

Eine solche Eilannahme bedurfte einer Mehrheit des neunköpfigen Gerichts, und 

bereits hier wurde spekuliert, daß eine konservative Mehrheit im Supreme Courr aus 

politischen Gründen in den Prozeß eingreifc. Die Enrscheidung selbsr srellte dann 

aber einen einstimmig getragenen Kompromiß dar. D<ls Gerichr verwies die Em­

scheidung <In den Obers ren Gerichrshof von Florid" zuriick. und bat (lediglich) um 

Aufklärung, ob dessen Entscheidung eine jurisLische Lösung eines Konfliktes zwi­

schen zwei widersprüchlichen Rechtsvorschriften gewesen sei oder ob das Gerichr 

seine Entscheidung (etwa) auf die Verfassung des Staates Florida gesriitzt habe, als es 

unter Hinweis auf diese Verfassung von einem elemenraren Recht der Bürger des 

Staates sprach, ihr Wahlrecht auszuüben. Außerdem sei nicht klar, inwieweit das 
Obersee Gericht von Florida bei seiner Entscheidung ein Bundesgesetz berücksich­

rigt habe, wonach die Bestimmung von Elekroren durch einen Staat für den U.S.­

Kongreß (der das Wahlergebnis im Electoral College festzustellen hat) bindend ist, 

JO Ocr Vorwurf) d;\ß es o rga nisiert er, einschüchternder Protest sci t tlls n:publik :\ t"H5cher Demon Slr~nten war, 
der den WJhl.usschul! zur Ei clS!cllung der man uellen N"ch2.'hlullg bewog. schei nt indes die durchaus 
massi\' cn Pr()l C',s tc rcpublik.'llischcr Aktjvi slen i.ibc.rl.ubc-a.,.:ncn. 

, C Die kon!cr.·.,tivc j:4-lvkhrbcjl hn in vergangencn Jahren konlinUlerlich de n finlluß des Bundess<.»t<s 
zu rü" kgcschr.ub.l, indem es An. r § g p". ) der US- Verf05sung. di~ sog . • Commcrcc ehus(K, ~uf die "'i, 
der Ncw De,I-A r. weitreichende bUl1dc<5" .. lichc Cescl l1.gcbungskompetcnun gestüt2[ Zu werden 
pflegten, die vom Supren)< Coun ni eh, hintenr"s, wurden. immer enger .usgclc~1 h~1. Dadurch wurde 
der Wirkungsbereich einer Reihe von Cesell.en, etw, im Um",cltrcdH, .ber ,ueh der Viol"nce Agaic", 
Women ACI, der Fnucn ti ne bundesgesetzliche Handh.be gegen Verge\V~higcr gab, <m gc<ehr:lfikl. Das 
Gcric.1u hat unter dem Vorsit? von \~illi'll\ Rehnquis t, der 198) von Re.g,n zllm Chief Justicc gemacht 
wurde. den Einzcl"aalen .ußcrdc!\\ weit re ichende Immunit . l gegen Khgen luge.sp rochen, die auf 
bundcsrechrliche Anspruchsgrundlagcn g("<tiit", sind, so Cl'." im Bereich d", Urhebcrrcehu oder der 
Bürgerrechte , 

5 
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6 wenn diese Wahlmanncr sechs Tage vor dem Zusammentreten des Elcctora! College 
von dem Einzclstaat bestimmt sind (sog. »safe harbor~-Bestimmung)." Im Klarrext 
hieß dies folgendes: Der Supreme Coun würde die Neubestirrunung der Frist für die 
Feststellung des amdichcn Endergebnisses nicht als Überschreitung der richterlichen 
Kompetenz ansehen, wenn das Gericht lediglich den Willen des Gesetzgebers in 
Florida im Hinblick auf die widerspnichlichen Geseczesvorschriften gedeutet häue. 
Wenn das Gericht in florida dem Gesetzgeber aber Grenzen setze, etwa durch den 
Grundsatz des Vorrangs des Wählerwlllens, so sei dies im Hinblick auf die US­
Verfassung möglicherweise bedenklich, habe diese doch eine Kompetenz an den 
einzclsIaadichen Gesetzgeberohne jegliche Bindung überrragen wollen. Diese bereits 
aus der ersten Entscheidung des U.5. Suprernc Coun zur Wahlauszählung in Florida 
durchscheinende Auffassung ist juristisch problematisch, weil sie quasi einen einzcl­
staarlichen Gesetzgeber aus dem Nichts fingiert. In Wirklichkeit ist ein Gesetzgeber 
aber immer schon ein durch die Verfassung und die Rechtsvorschriften des betref­
fenden Einzelstaates konstruiertes Gebilde. das dem Recht - und nicht nur dem 
Verfassungsrecht - des betreffenden Staates unterliegt. Stellt man sich aber diesen 
bindungslosen Gesetzgeber des Staates Florida vor, soll es wirklich so sein, daß der 
Oberste Gerichtshof selbstverständliche dcmokrarische Prinzipien wie die Beach­
tung des Wählenvillcos nicht in seine Überlegungen einbeziehen könlJen sollte? Hier 
offenban sich eine sehl" formaljuristischc Sichtweise einiger oberster Bundesrichter. 
Die Verfassung wird statisch beurteilt. Alle Entwicklungen außerhalb der Verfassung 
innerhalb von über zweihundert 1 ahren dürfen bei der VCI-fassungsinterpretation 

keine Beachtung finden, wenn sie nicht durch eine ausdrückliche Vcrfassungsän­
derung direkten Eingang in den Text gefunden haben. Dies wäre ein nobler Grund­
satz. wenn dadurch nicht die Verfassung als konstitutioneller Rahmen einer real 
existierenden Gesellschaft ad absurdum geführt würde. Die vor allem von Richter 
Amonin Scalia vertretene Verfassungsimerpretation, die nur auf den \'VIllen des 
originären Verfassunggebers zu schauen vorgibt, verschließt sich damit nicht nur 
einer F ortenrwjc klung der Grund rechte, etwa des Rechts au f Privat heil, sond ern auch 
einer demokratischen Anpassung des Vcrfassungstextes. Die Federalist Papers als 
mutmaßlicher Ausdruck des Willens der Verfassunggeber im dLJahrhundert entfal­
ten so weit stärkere juristische Wirkkr:\ft als die sich unter der Verfassung entwi k­
kelnde moderne demokratische Praxis nach Ablauf von mehr als zwei 1 ahrhunderten. 
Die Verfassung wird so eher zum Korsett als zu einer Basis für demokratische 
Selbstregulierung eines Staatswesens. 
Der Oberste Gerichtshof von Florida hatte die knappe Bemessung der neuen Frist für 
die amtliche Feststellung des Wahlergebnisses auch damit bcgnindet, daß das Recht in 
Florida zwei separate Phasen für die Infragestellung der Wahlergebnisse vorsah. Die 
erste. mit der Handnacluählung verbundene, war der WahlprOlesl. Danach müsse 
aber auch noch Zeit rur die gerichtliche Wahlprufung (»election comest«) bleiben, die 
darauf gerichtet sei, das amtliche Wahlergebnis als unrichtig anzugreifen. Diese 
zentral am Tatsachengericht im Bezirk der Landeshauptscadt Tallahassee, Leon 
County, vorzunehmende Wahlanfechrung w:u daher der nächste juristische Schritt 
des Gore-Teams. Die Anfechtung der Wahl wurde auf den im erst jüngst reformierten 
WahJgeserz genannten Grund gestützr, daß eine Reihe von ungültigen Stimmen in das 
Wahlergebnis aufgenommen worden seien, und (vor allem), daß eine Anzahl von 
gültigen Stimmen nicht gcwö'nc( worden seien, die das Wahlergebnis insgesamt 

ändern oder zumindest in Zweifel ziehen würden. Als Grund führte das Gore­
Team die als gültige Srimmen identifizierten Srimmzettel in Miami-Dade und Palm 

11 ). U s.c. S (1994). 
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Beach CoUnty an, die von der Secretary of State nicht berücksichtigt worden seien, 
und eine Anzahl von ca. 9 000 Stimmen in Miami-Dade, die von den Maschinen als 
»ohne Stimmabgabe bei der Prasidentschaftswahl" registrierr worden waren und 
daher als ungültig galten (sog .• undervotes ,,), die aber mit großer Wahrscheinlichkeit 

bei eincr Handauszählung in einer Vielzahl von Fällen einen Wählerwillen erkennen 
ließen, wie die anderen Handnachzählungen erwiesen hätten. Die Beweisaufnahme 
vor Richter Sauls'] in Leon County konzentrieree sich vor allem auf technischc 
Fragen, wie etwa auf die, welche Art von Stimmen bei welchem Wahlverhalten zu 
Markierungen des Stimmzertds führeen, die von den Wahlmaschinen nicht als 

Stimme identifiziert würden, obwohl der Wähler habe wählen wollen. Nach einer 
in langen Stunden am Wochenende durchgeführten Verhandlung entschied Sauls in 
allen Punkten gegen das Gore-Team und verweigerte vor allem, das angebotene 
Beweismaterial, nämlich die aus den entsprechenden Counties herbeigeschafften 
Stimmzettel, in Augenschein zu nehmen. Gore legte erneut Revision ein, die wie­

derum vom Obersten Gerichtshof von Florida angenommen wurde. Die republika­
nische Propaganda hane bereits nach dem ersten Urteil dieses Gerichts die dortigen 
Richter als aktjvistische Demokraten gebrandmarkt und ihrem Urteil den Anschein 
der Parteilichkeit unterzulegen versuche, wie auch eines der Hauprargumente der 
Bush-Propaganda gegen eine Handnachzählung '4 war, daß die Wahlvorstände in den 
betreffenden Bezirken hauptsächlich von Demokraten besetze seien, von denen keine 
objektive Beurteilung erwartet werden könne. Die Demokraten führten an, daß 
Katherine Harris. die sich als Mirvorsitzende von Bushs Wahlkampfkomiree hervor­

getan hane, sich eigenclich für befangen hätte erklären müssen. Eine unparteiische 
Entscheidung sei von ihr nicht zu erwarten. 

Bevor der Oberste Gerichtshof über Gores Fall entschied, wiesen zwei Tatsachen­
gerichte Klagen von demokratischen Aktivisren'l gegen die Handhabung der Brief­

wahlanträge republikanischer Wähler in Manin und Seminolc County wrück, die 

das Ziel verfolgten, alle Brief wahlslimmen in den betreffenden Bezirken für ungültig 
zu erklären. Zwar wurden Verstöße gegen das Wahlgesetz festgestellt. Allerdings 
ordneten die Richter diese: dem Grundsatz des eindeutig geäußerten Wählertvillens 
unter, denn trotz der Untersrutzung durch republikanische Helfer gab es an der 
Authentizität der Stimmen keinen Zweifel. ,6 Noch am selben Tag hob der Oberste 

Gerichtshof von Florida Richter Sauls' Uneil im wesenrlichen auf und ordnete eine 
Nachzählung aller »undervotes« i01 gesamten Staate Florida an. Die Frage, welche 
MarkIerungen auf den Lochzendn als gültige Stimme zu werten seien, ließ das 
Gericht jedoch grundsätzlich offen. Stattdessen verwies es auf den im Recht des 
Staates F!orida fes! verankerten Grundsatz, daß jeder Stimmzettel z~hle, der den 
Wählerwillen klar erkennen lasse. Daß das Gericht nicht konkreter wurde, hängt 
gewiß auch damit zusammen, daß es andernfalls wiederum der unzulässigen richter­

lichen Rechtsfortbildung geziehen worden wäre. Die Anordnung des Nachzählens 
aller undcrvores schien dem Argument der Republikaner Rechnung zu tragen, daß 
eine Nachzahlung nur in demokratischen Hochburgen unfair sei.'? Die Richter 

\ J Richter Sauls. der "on ei nem dcmo l,,"atischon Gou\"c~ncur CrIl,\:m' wurde, ~.It ~Is der wohl kon5crvl!ivSlc 
Ri chter in Lco n County. 

14 Imcrcss.nlcnvcisc h.,"c G Ovcrncur G co rgc Wl. Bush vor kurzer Zeit durch seine U n"·rschrift di e H .nd­
.u5r.:ihlll ng zum ""vorzug!cll Miucl der Stimmcnn,ehzählung in Tex'5 Gt"5Ct~ wcrd''fl bsscn. weil 
mQn~c h l;cht' Aug.e \'l",chei nn:\hmc 7.. lJ\.' ('r l ~s$j ge- r ilcl :11s da Sich.Vcrl.u:scn auf M I\:;chin e rl, 

\ S Gore seibsl Un lCr IÜI1.IC diese Khgcn offiziell nichl, um nichl scine eigene Philosophie, daß .lle Stimmen 
gC'7.ri.hh wl:rdt:"1"t müßttn l zu untcrbufC'n, 

16 Diese Urlcil~ wurden bald danach ,"om Florid-., S"prcmc C o un b'·släti!;!. 
'7 Daß es sich bei d .. Besc hwerde dariibcr, d:tß die N~cll7.äh lu n g nur;n dcmokr.nischcIl H ochburge n unilir 

sci, in Wirklic hkeit ledi glich u m eine Pro!" 'g.,nd"parole hande!!e und d" Bush-Tcam eine I-bndaus­
z.ählung in ga nz Floricb ni e", ,11 ("m"haft wollre. wurde berei!s ,'d hrend der ers len Ycrhand hmR vor dem 

7 
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8 konmen sich bei dieser Anordnuog auf eine breite Befugnis im Wahlgesetz stützen, 
wonach das Gericht alle geeigneten Maßnahmen anordnen kann, um Fehler bei der 
Wahl zu korrigieren. Außerdem wertete das Gericht die bei der erstCl1 Hmdnach­

zählung bereits als Stimmen ror Gore idemifizierten Stimmzeuel als gültige Stimmen, 
so daß der Vorsprung Bushs bereits vor der nun angeordneten manuellen Nachzäh­
lung auf weniger als zweihundert Stimmen geschrumpft war. Anders als die erste 
Enschcidung des Florida Suprerne Court, erging dieses Urteil allerdings nur mit einer 

4:3-Mehrheit. Während zwei Richter Rechtsfehler in der Enrscheidung des Tatsa­
chengerichts erkannten, diese aber nicht für erheblich ansahen, sollte gerade der 
Prasident des Gerichts, Chief Justice Wells, mit seinem harschen Minderheitenvorum 
Bush und dem U.s. Supreme Court die Argumente für <.>ine Aufhebung dieses Urteils 
mundgerecht aufbereiten. Er schien die Aufhebung des Urteils seiner Kollegen durch 
das Oberste Bundesgericht geradezu herbeischreiben zu wollen'~ und äußerte die 

Befürchrung, daß die Verlängerung des gerichtlichen Verfahrens das Land und den 
Staat Florida in eine Verfassungs krise srorzen werde. 
Bush griff zur letzten ihm zustehenden juristischen Waffe und wandre sich - dia­

metral emgegengesetZl zu der von ih m stets verkündeten Phi losophie - a n den U nitcd 
Stares Supreme Court als letzten Rettungsanker gegen die Macht dcs lokalen Ge­
riclus. Er beantragte zunächst eine vorläufige Einstellung der Handnacbzählungen, 

die mittlerweile zugig anliefen. Ein<.> S :4-Melu-heir des Gerichts erließ die gewünschte 
Anordnung und leitete damit den ersten Schrilt zur Selbstkompromittierung des 
Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ein. Eille solche Anordnung setzte 

nicht nur die Wah rsehei nlichkeit eines Erfolges inder Hauptsache voraus, was an sich 
schon juristisch recht fraglicn schien. Sie erforderte auch, daß der Antragsteller 
deutlich machen konnte, daß ihm ohne Erlaß der einstweiligcn Anordnung ein 

irreparabler Schaden drohe. Dies schien nicht der Fall zu sein, denn der Suprcme 
Courc konnce die bis zur Hauptsacheemsch<.>idung vorgenommenen Nachzählungen 

für unrechtmäßig erklären und so den vermeintlichen Nacht<.>il für Bush abwehren. 

Ein irreparabler Nachteil drohle vielmehr Gore bei Einstellung der Nachzählungen, 
denn nicht nur war Bush bereirs amtlich als Sieger festgestellt worden, auch häne, 
wenn die Nachzählungen nicht mehr rechn.eilig bis sechs Tage vor dem Zusammen­

treten des Electoral College beendet sein würden, ein positives Ergebnis für ihn nicht 
mehr der "safe harbor«-Rcgelung teilluftig werden können. Zudem hatte die repu­
blikanisch dominierte legislative in Florida bereits Sondersitzungen eingeleitet, um 
angesichts der unsicherert Vcrhälrnisse ihrerseits (auf Bush verpflichtete) Elektoren 

für den Staat Florida zu bestimmen. Das Argument der republikanischen Mehrheits­
führer war dabei, daß, wenn die Elektoren nicht rechtzeitig sechs Tage vor dem 
Zusammentritt des E[ectoral College bestimmt seien, den sechs Millionen Wähl<'>f[] 

Floridas (von denen nur 48% für Bush gestimmt hatten) die Aberkennung ihrer 
Stimmen, das »disenfranchisemenr«, drohe, weil die Bestimmung der Elektoren 
danach für den US-Kongreß nicht bindend s<.>i. Die Tatsache, daß hier unter dem 

Vorwand, das Wahlrecht der Wähler Floridas zu sichern, Bush eine Versicherungs­
police für den nicht unwahrscheinlichen Fall gegeben werden sollte, daß die Nach­
zählungen für ihn widrig ausgehen würden, ließ die parteipolitische Zielrichrung nur 

J'lor;d. S\lpr~mt COlln deurlich, ajs die Prozcß""ruel\l ng Bu"hs .ul d,e Andeulungen d" G("richlS, eine 
""."we;le Handnlchzählung zu erwägen, nicht ci ngi ng . 

,S Welk.j could nol more "rOllgi)' diSJ grec w;d, ,heir deci,ion ... I ~I so beli e\"c tho ' , he m~jorilY'5 de<:i,iof\ 
c"nnOI with5tand ,he scrUl in y which will ccrt :t inly immc<.li .. c1 y follow under the Uniled S,ales Conslilu­
t;O l1 .« - . [N1o loundalion in thc b w of H o" id.:tS il e ,i S l~d on November 7. '00 0, o r Al ,my lime umil,h, 
issu.ncc of ,hi5 opiniOll." - {F]r3ught wi!h equal prOlccl ion conce rn< wh ich wi ll ",·onlu.II)· c,u«· Ihc 
docrion resuh < in florid. 10 bc stricken by ,he ledenl cou rts or Congrc" .• 
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allzu deutlich werden und kam auch in der amerikanischen Öffendichkeit nicht sehr 
gut an.'9 Allerdings re[[ete der V.S. Supreme Courr den Geserzgeber Floridas 
schließlich vor diesem in Orwell'scher Manier bezeichneten Schritt. der den Wählern 
Floridas ihr Stimmrecht umer dem Vorwand emzogen hätte, auf diese Weise Floridas 
Bevölkerung ihre Stimme bei der Präsidencenwahl zu crha!cen. 
Die mit S:4 ergangene einstweilige Anordnung des U .S. Supreme Court Zllgunsten 
Bushs enthielt bereits ein von Richter Stevens auch namens Richterin Ginsburg und 
der Richter Souter und Breyer geschriebenes Minderheitenvotum.'o Interessam ist 
aber, daß sich Richter Scalia zu dem ungewöhnlichen Schrilt bewogen fühlte, die 
Mehrheitsencscheidung mit einer eigenen Begründung (»concurring opinion«) zu 
versehen . Seiner Meinung nach und - so darf vermutet werden - auch nach der nicht 
offen geäußercen Meinung der anderen Mehrheitsrichter würde das Z~hle() von 
zweifelhaften Stimmen irreparablen Schaden für Georgc Bush und das Land bedeu­
ten, da es einen Schatten auf die Legitimität seiner Wahl werfen wUrde. Die Stimmen 
erst auszuzählen und dann über deren Gültigkeit zu befinden, sei kein Rezept, so 
Scalia, Wahlergebnisse zu produzieren. die die öffentliche Akzeplanz hiüten, welche 
die demokratische Stabilität erfordere." Mit anderen Wonen: Die vorläufige Anord­
nung war auch eine Vorsorge gegen die drohende Nichtakzeptanz des zu fällenden 
Urteils . 
Was die Tatsache des Erlaßes einer vorläufigen Anordnung bereits andeutete, wurde 
durch die Hauptsacheenrscheidung vom 12. Dezember bestätigt. Die konservative 
Mehrheit des Gerichts hob die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes von Florida 
auf. Obwohl insgesamt sieben Richtcr- einschließlich Souter und Breyer- Probleme 
mit dem nicht einheidichen Standard bei der Bewertung nicht vollständig ausge­
sranzter Lochkarten in den 25 Distrikten mit Stanzkanen hatten, hielten nur fünf 
diesen Fehler für nicht behebbar. In ihrer "per curiam" ergangenen Mehrheitsent­
scheidung, die zwar den Verfasser nicht sichtbar werden läßt, die aber die Handschrift 
der beiden konservativen »swing votes", Sand ra Day O'Connor und Amhony Ken­
nedy, trägt." begründete die Mehrheit ihre Enrscheidung mit einer Verletzung des 
bundesverfassungsrechtlichen Glcichheitssatzcs (14 . Vcrfassullgszusatz), die darin 
liege, daß der Standard für die Handnachzählung (klar erkennbarer Wählerwillen 
auf dem Stimmzettel) zu vage sei, wodurch Wählern in verschiedenen Bezirken eine 
unterschiedliche Behandlung ihrer Stimmzeuel zuteil würde. Dies bezog sich auf die 
Möglichkeit, ausgestanzte oder auch nur eingedrückte »chads" als gülcige Stimmen zu 

'9 \V,c heuchlerisch das ArgumclU vom discnfr" nchiscmcnt der Wähler Florid" War, ist auc h d.,';\ n crs,chl­
lieh. daß die Infr.gestellung der nicht wiihrcnd der >safe harbor· ·Periodc best immten Elcktoren "orn 
republikatliseh domillienctl US-Kongrdl h.'inc kommen müssen. der Buslt -Elektoren wohl bunt bean· 
st.nde. halle, und daß di e Emrcclllutlg der Wähler Florid.s weil cklato mcr gewos en '<>dre. wenn d,e 
Legisl.' i •• Bush-Elckwrcncrnlnm hätte, obwohl dic Auszah lu ng de r St immen eine Mehrheit hir Gore 
«gcbon h.ue. 

20 Rtchter;n Ginsburg. und Ri,hler Brcycr sind ,-"on Clinfo n Crn:mnlc Richter, die eine n gt;'miißigtcn Kur:; 
richterlicher Zurückhalrung verfolgen und keineswegs .1< akti"" ische I'ber., ie Ri cht", geh ,·JI. Ri chter 
SOUlcr wurde 'On Grorgc Bush Sr. ern.nnt, I", sich .ber .1. ein gem~ßig ter kon scN'liwr Liberaler 
erwiesen, der . n gc .. ' clm der RcchtSlas"gkc,t der fünf M ehrheitsrichtcr (Chief Justi<e Rchtlquist, Richterin 
O'Connor, Richter Sc.lil. J<enncdy und Thomas) als sehr !ibe,,1 erscheint. Richt er Ste.ens, von Ford 
crnlnnt, h1l stch ebenfall s lrOt? kOl1 strIJal ivc r Grundström ung lls rdaliIJlibcnl und unJbh:i.ngi g erwic,s('ll . 

21 Sc.ali2. wörtlj ch~ ,;rhe couming o( VOltS that ilTC' of qu('sti onab lc ]egalilY doc-s in my vj(··w thr(·.11Cn 

irrep.rable harm to pot't ioncr •• nd tO Ihr counlry. by c->S,;n\: • d oud upon whut h~ !Bu.hJ cbim~ to 
bc the Icgi timacy oi h,s d ."ion. Counl r,rst, .nd rule upon l e~:uity ,(tcnv"d" ;, not, ,ceipe (Or 
producing ek'<Oti on rcsuh s Ih~. h:we th,' publi c ., cccpt"nce democ.ratic ; tability rc<Ju'rcs.< Oiese Fon"ulie· 
run!;cn S"Ii ... , w>rcn sicherlich auch eint Reak tio n .",1 die Br lllcrkung in Ricine .. Slevens' Minder· 
hCllenvotum, daß d,e Verhinderung dcr S"nllncn.usxählullg notwendigorweisc ei nen SchalleIl ouf die 
Leoitlrnit ä. der Wahl werfen werde. 

u Da, ergibt s,ch auch daraus, d.li die anderen drei der Ent scheidung ein separates VOllJm beifügten. in dem 
sie noch wcilergehende Gründe für d'e Aufhebung der Ent scheidung des FIOI"id a Suprcme COUrt 

.nführten. Siche dazu unt en Fn. '4 . 

9 
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10 werten, je nach Uneil des betreffenden Wahlausschusses. Außerdem wurde ein 
anderes Argument ms dem Minderheitenvolum von Chief Justice WeHs zu dem 
beanstandeten Unei.l des Florida Supreme Court aufgegriffen, nämlich die Tatsache, 
daß lediglich "undervores« nachgezählt werden sollten, nicht aber die insgesamr ca. 
11000 »overvores ff , also Srimmzencl, die :tls ungültig gewertet wurden, weil mehr als 
ein Präsidentschaftskandidat markiert war. Dies ist indes ein äußerst formalistischer 
Einwand, denn das Problem in den Stanzkartenbezirken, die im Fokus der Berrach­
tung lagen, war, daß die Maschinen nur deutlich ausgestanzte »chadsq als gültig 
registrierten . Wo die Maschinen aber bereits mehr als eine Stimme zählten, war die 

Wahrscheinlichkeit, daß sich bei Augenscheinnahme des Stimmzcrtels ein klarer 
Wählerwille für nur einen Kandidaten finden ließe, denkbar gering.!) 

In der Tar stimmte es bedenklich, daß verschiedene Wahlbezirke oder gar Wahlaus­
zähier unterschiedliche Maßstäbe bei der Frage anlegten, ob ein klarer Wählerwille 

erkennbar sei . Allerdings konzentrierte die Mehrheit des U.S. Supreme Court ihre 
Gleichheitsprüfung auf eine Mikroanalyse. Die Makroanalyse hätte gezeigt, daß die 

Handnachzählung der undervotes eigendich nur ein Mittel war, eine weit größere 
Gleichheirsverletzung zu kompt>nsieren, die dadurch entstand, daß unterschiedliche 
Stimmzettel und Auszählverfahren in Floridas Wahlbel.irken verwandt wurden, die 
zur Folge hatten, daß für Wahler in den 40 Bezirken, in denen optische Lesegeräte 
verwandt wurden, eine weit höhere Chance bestand, daß ihre Stimmen korreb 
gewertet würden. Die abgeschlossene Handnachz~hlung in Broward County ergab, 
daß dort aueh nachher die Anzahl der "undervotesff immer noch um ein Vielfaches 

höher blieb als in Bezirken mie optischen Lesegeräten. Diesen Umstand ignorierend, 
beraubten die Mehrheitsrichtcr stattdessen diejenigen Wähler, deren Wille vielleicht 
bei manueller Nachühlung noch cindemig zu ermitteln gewesen wäre, einer solchen 
Chance mit dem Hinweis darauf, daß diese Chance wegen des uneinheitlichen 
Standards bei ihnen untereinander ungleich groß sei, Die Mehrheit des Supremc 

Court beschr~nkte ihre Betrachtung aber nicht nur auf den Mikro-Gleichheitsverstoß 

eines ungenauen Srandards, sondern folgene gleich auch noch - ohne eine Tatsachen­
grundlage darüber in den Akten zU haben - , daß dieser Verstoß nicht durch eine neue 
Anordnung des Obersten Gerichrs von Florida in der Kürze der Zeit zu korrigieren 
sei. ,~ 

Richter Stevens wies in seinem MinderheiterlVotum (Richter Souter, Richterin Gins­
burg und Richter Breyer verfaßten weitere Minderheitenvoten) darauf hin, daß eine 
Mehrheit der Einzelstaaten denselben Standard bei der Ermiltlung des Wählcrwillens 
zugrunde lege. der nun von der Mehrheit seiner Kollegen als Gleichheirsversroß 
angesehen werde. Er machte auch den nabeliegenden Verweis. daß dem Kalkül der 
Mehrheit zufolge auch der bei srrafrechrlichcn Verurteilungen zugrunde gelegte 
Standard (-no rcasonable doubt«) einer Gleichheitsprüfung kaum sr?'(ldhalte. Srevens 
sah die Bush-Klage gänzlich auf dessen Mißtrauen gegenüber den Richtern des 
St~ates Florida fußend, die die Auszählung der Scimmen überwachen würden. Daß 
die Mehrheit seiner Kollegen diese Sicht mir ihrer Entscheidung stütze, werde zu 

" Ein weitcre, Schcill .... gumclH dieser Ar! war. Jaß einige W,ihkr womöglich 7-wel Stim",en lbgegeben 
h,b,·n kö nnten, von denen .bcr nur eine von dtr Maschine registriert ",orden scin konnte, so daß ihre 
S.imme ,.u Unreeh, :1.1" gültig 3ngesehcn worden sein konnte. 

24 Die drei konservativsten Richter ~m Supre",e Cour! ,nikulienen in einem \'on Chief Justic< RchnguiSl 
gezeichneten Scp",nt" otum we;tcr~ Gründe. Wlrum d>.< Uneil aus Florid. gegen die ßundc.wcrfassunb 
verstoße. D"s Entscl)~idendc für sie Wlt. d.ß die Richter ein gC<L"l>:gebcrischcs Sehern. aus den Angeln 
gehoben und somi, un w lässig< rich. erliche RcclllS{onbildung geübt hällen und zu einer Auslegung 
gtlallgl s"i"", der . keine vcrn ünh igc Person- folgen kö nne. Gle,chzeitig erhoben sie die vom USo Kongreß 
(und ni"ht van der US-Verfassung) kreione . s" fe harl)()r~-Frist zU ,·iner qUHi-konstitutionelien Vorgabe, 
die ~\Vingcn d c W'"kungc Il ,ur da W.lhll'rüfungsvtrL,lnen in Florid, entfnlle. 
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einer zynischen Einstellung gegenüber den Richtern im ganzen Land führen .'l Er 
schloß sein Votum mit dem Satz: .. Obwohl wir womöglich niemals mit absoluter 
Sicherheit wissen werden, wer der Gewinner der diesjährigen Präsidentscha[tswahl 
war, die Identirat des Verlierers ist nur allzu klar. Es ist das Vertrauen der Nation in 
einen unparteiischen Hüter des Rechtsstaats. « 
Insgesamt war die jurislischc Grundlage, auf der der Suprerne Court eine äußerst 
knappe Entscheidung weitreichenden politischen Ausmaßes traf, äußerst dünn. Nie­
mals zuvor haue das Gericht mit seiner Entscheidung eine Wahl entschieden. Niemals 
hatte es die Wahlmodaliläten in einem Einzelsraac einer Nachpriifung umerzogen. 
Die nunmehr gemachte Ausnahme wurde umer Berufung auf nicht einschlägige 
Präzedenzien unter Zugrundelegung einer für den konkreten Fall geschaffenen 
GleichheitSsatzdogmalik gemachl. was den Abgrund, in den sich der Supreme COUrt 
begab. nur noch deutlicher werden läße. Die solche Vorwürfe nicht leichtfertig 
äußernde liberale New Republic sah den Suprerne Court als ein auf Seiten der 
Republikaner stehendes parteiliches Organ und folgerte: "Verfassungsrechdich ge­
sehen ist diese Präsidentschaft auf unrechtmäßige Weise erlangt (ill-gonenJ. Sie ist der 
Preis eines juseiziellen Putsches.u ' 6 Angesichrs dessen verwundert es zu lesen, daß 
losef loffe d ie Entscheidung des Suprerne Court in der ZEIT quasi als einen kon­
scnsstiftcnden Akt interpretiert." 
Gore halte im Vorhinein geäußerr. daß cr eine Entscheidung des Supreme COUrt 
akzeptieren werde. Während die Republikaner die ihnen widrigen Entscheidungen 
des Florida Supreme Court als Dezisionen parteilicher Richter brandmarkten und 
niemals den Eindruck erweckten, als wenn sie sich mit einem Ausgang zugunsten 
Gores abfinden würden,'~ spielte Gore nach leichtem Druck aus seiner Partei den 
ritterlichen Verlierer und konzidierre seine Niederlage. Die amerikanische Ö(fenc­
lichkeit erweckt den Eindruck, als ob sie sich mir dem Bush-Sieg arrangieren kann, 
wie sie wohl auch einen Gore-Erfolg angenommen hälte. Und schon scheint sich alles 
wieder in Richlung Normalität zufÜckzuentwickeln. Aberwem es um demokratische 
Legitimität geht, bei dem muß die Art und Weise, wie um das Präsidenrenamt 
gestritten und wie die Entscheidung letZrlich getroffen wurde, schwere Bedenken 
daran aufkommen lassen, wie Demokratie in Amerika praktiziert wird. Die Ereig­
nisse zeigten zwar auch eine bedauernswene Qualirir des rechnischen Geräls an. das 
den Wahlausschüssen zur Durchführung der Wahlen zur Verfügung stand und das 
offensichtlich nichl geeignet war, ein auch nur einigermaßen verläßliches Ergebnis zu 

'5 RIcht er Stevens zeigto auc h auf. duß der in Ar .. 11 § 1 U5-Verfassun g bezeichnete G esetzgeber nioh, al5 
losgelöst vom Rec ht des bc".ffcnd en Gli edsta. "s begriffen w erJ en könne und d~ß di~ >safe hlrbor. ­
Regel ke inen Verf~"ungsrlng genie! e. Richt<r Sou"r, de r sich im Gegensatz zu de n . nde ren beiden 
Minderhcitsrichtcrn Ste,'cns' VOtum nich t "" sd rücklie!. ., nschloß , obwohl er ih m im " '<sentliehen lU ­

su mmt e, sah es . \s verfehlt ~ t\. d~ß d .. Geric ht d,·" Fall ilborhaupl zur Entscheidung angenommen hohe . 
Wi e . uch Richter Breye, in sei nem sep. ,aten Minderheit envotu m sah er den möglichen G lc;ch h"i lS­
verstoß als noch heilbar an. Richterin G insburg beklagte Unter .,nderem. d:>.ß die vOn der Mehrheit 
angeführten Präzedenz- Fälle die TalS.,che verschleierten, cl.ß die ElItscheidung s ich in Wirklichkeit nicht 
, uf die bisherige K.uuistik st üt lcn lasse. Ginsburg wits .!lch auf die Skurri lit~t hin, daß sich um« den 
spärlich .1ngd Llh rl en F.llen, m it denen n.un begründet wurde, d , ß "ine Reihe von S,imnltn;n Florid. nicht 
meh r gez..'i hh werden solhetl , Fälle wa,en. mit dent n der Supreme Court . cinerzeit g<gcn den Au<s" hluß 
von Schwarzen vom W.hlrech! en tschieden halte. 

20 U nsafc Harbor. T he Ncw Rcpu ulic, Dec. l\. l ooO. S. ,. 
>7 Ameri kas Erb lolgt'kricg, Die Zeit N r. SI v. J 4. J l . 1 000. S. J. Joffc verke nn! auch, daß e· eiDe Reihe vo n 

Entscheidungen des $uprcmc Courr gab. die "on der Bt \'ölkeru ng nicht akzeptiert wurden und keine 
Befriedung, sondern eine wei,e re Spaltung be wirklen. Genannl scietl Clwa Dredd Sroll 'U. San[rrrd. 60 
U ,S.)9}, '9 (J 856), wo fesegestel lt wurde, dall d ie Sch"'arzen keine S .. ;u sburger seien; PleSl'Y tI. hrgwon, 
16, U.5. 5l7. t 6 ( I &96). wO die Ras,enJren nullg aufrecht erhalten wurd •. un d Loclmer v. N~a' York . 198 
U.5. 45 , 2 S (190S), und im G efolge wcicen' Entscheidungen des damaligen konservativen C (' richU bi, >um 
N<w Od, mit dene n die SOl'.i. lgesct zgl:bung in d"n USA block ien wurde. 

18 So wurd e bereits d ie Idee kolpo rt ie rt. in eInem solchen F.II die lnou gurat ion.feierlichkeite!l zu boy kot­
l ieren. 
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II liefern.'· An diesem Manko werden die politisch Veranlwordichen sicherlich ar­
beieen. Weit fundamemaler ist die sich aufdr3ngende Frage, ob eine Wahl in einem 
sich demokratisch nennenden Staat durch die Wähler legitimiertes Anvertrauen von 
Macht bedeuten soll oder nur eine letzrlich beliebige Methode darstell[, die Regie­

rungsverantWorrung auf irgend jemanden zu übertragen . Aus Sicht der Republikaner 
jederJalls tat das zurage tretende Legirimationsdefizit ihrem Machtanspruch keinerlei 
Abbruch. Dabei gestanden selbst beinharte Republikaner ein, daß ihr Präsident­
schafrsbewerber kein Mandat der amerikanischen Wähler für die Umsetzung seiner 

programmatischen Vorstellungen bei dieser Wahl erhalten hatte, die eher einem 
Unentschieden gleichkam. lo Zwar hat Bush versprochen, eine Politik über die Par­
teigrcnzen hinweg betreiben zu wollen. Dessen ungeachtet macht er sich aber bereits 
daran, seine im Wahlkampf versprochenen umstrittenen Sreuerpläne umzusetzen. In 
sein Kabinen hatte Bush zun~chst Zwar hauptsächlich gemäßigte Konservative be­
rufen.!' Mit Linda Chavez für das Arbeitsminisrerium und John Ashcrofl als Anol'­
ney-General nominierte er dann aber auch zwei Konservativ-e, die für Positionen 
stehen, die mit Sicherheil nicht konsensfähig sind.)' Man braucht kein Prophet zu 

sein, um vorauszusagen, daß die Ideen dcr 52% Wähler, die nichl für ihn stimmten, in 
seiner Administration wenig Berücksichtigung finden werden. Trotz des fehlenden 
Mandats wird der Präsident so handeln, als ob er zur Durchsetzung eines - wenn auch 
vielleicht gemäßigteren - konservativen Programms legitimiert wäre. JJ Der im ame­
rikanischen System sowieso diffuse Wäh!erwi!le, der - soviel läßt sich sagen - am 
ehesten eine zenIristische Linie gebieten würde, wird kaum noch gebraucht werden, 
um Regierungsentscheidungen zu legitimieren. 
Daß ctw"as falsch am amerikanischen Regierungssysccm sein könnte, wird rnan sich 
bald kaum noch fragen. Dabei ist es nur zu deutlich geworden, daß es keine Institu­
tion gibt, der die Bürger Unpaneiliehkeit zutrauen. Die amerikanische Methode, 
Wahlen als Legitimation dafür aufzufassen, die gesamte Regierungsverantwortung a(1 

parteiliche Funktionäre des Siegers zu übergeben, hat eigentlich seine daraus resul-

'9 \'Vic in .nderen offem!.ch.n Angelege nheiten, die in der fil1 ~n ].ic llcn VC l"3nrwortung der Gcmoinden und 
Bezi rke liegen (siche etwa d,. Schulwesen). waren es lllCh hier vorwiege nd weniger reiche Gehiets· 
körpcrscl,:lften, die nicht .ul dem op' i malen techn ischen St.lIld waren. 

JO Allch das Ergebni, der Kongrcßwah len siehl eher wie ein U nontschiede n ~us. Die rcpubl ihnischc 
M.chrhcit im Repräsenta ntenhaus is t .ui wenige Slimm en zusammengeschrumpft; der US·Scna l WeISt 
ein jO:jo·P:m ,-wischeIl Republikanern und DCOlokroten , uf, wobei jedoch zu bc.chlcn ist. daß der 
S,iehems,;!1cid bei St immengleichheit dcm Vi zep6, idelltcn. also Dick Cheney, 2.ukommt. wo,nit sich cl. 
lacto ein Ü bergewicht der Republika ner ergibt. 

> 1 Auch ,·;n Demokr;ol erhielt einen K.binellSpostcn. Ocr erste Schritt Bush5. einen partti itbcrgrc lfc ndcn 
Eind ruck zu machen, bestondj,doc h in dem Versuch, eine" demok ratischen Scn"oraus Louisian., für sei n 
K.billCll z u gewinnen. Die, h,rte d .. gegenwärtige rau im Scn., in ci". Mehrhe;, der Republika ner 
verwanJelt, da der N.c hfolger durch einen republ ibnisch en Gouverneur besti mmt worden w:i re. 

) 2 Lind, Ch.v.z, ci n(· nOlOris.:he Gcwcrkschaftsfeind in, die überdi es viele der GCS.IZ~, "ul deren Einhahung 
<.los Arhe il.smi nis tcrium zu achlen hat. prinzipiell ablehnt, muHte ihre Kandi dOlur i"zwischen wegen Je,. 
nic.ht oHcngckgtcn frilhe,-cn ßeschä fti gung einer illeg.,len Aus länderin in ihrem H,us zurüchichen.John 
Ashcroft , d er neu e Auorncy-Gcner.1. ist ein dezidierter Abt rei bungsgegner. Jcr selbst die kriminologi· 
sehe Indikation (z. B. bei Schwangerschaft nach Vcrgclvaltigung) abkhnt, und ist darüber hi naus cin 
.usgcsprQchcncrS.:hußwaffen advokal. Als amcrikanischcs Kuriosum sollt< nicht unern·;':hm bleiben, daß 
Ashcrolt Zuvor bei dem Versuch , wieder in den US-Se"." gewählt zu werden. ein,·", T",,·n unterl egen war. 
Sei" Gegenkandidat. Mel C.mahaJl, kam kU I7. vor der Wahl bei einen, Flugzcugunb ll um, erhi elt abcr die 
Mehrheit der SI immen bei der Wahl. nachdem der d t rnok" ,ischr Gou"erneur von M issouri. der dafür 
i'_usd ndig ist., einen N a.chfol ger für den Vn k;lfll,Cn $e nauposlcll seines StalU zu ernennen, angekiindlge 
h~llc, Garn.hans WitlVe 7.U benenn en. "·cnn dere/\ I'erstorbener Mann mehr Stimm.;n als Ashcro ft erhahe 
und cln Sen,,,,.<i1>. ,umit vabnl bleibe. 

)) ßcuichnend fLi,. die rcpublikanlscbe Hypokrisie "''' es, d. ll GOTe \'''rge .... orl~/\ IVurd,,- er unttrminicre 
mit sc·inen Aktion!·n die Legit;mit;;t dtr Pr"sidcnlSc l1"ft und schade so den. Staat, nachdem die r,pu­
blibnisc hc Kong reßlührung Prisidcnt CI;nwns Pnisid , n'sch~fI während dessen gesamter AmBlCit m it 
.lIe n M iucln zu dcligitim iercn versucht haut und sich dabei auch nicht gescheul I" tlte, ein ' ·On vo rnh'·rcin 
,"ssic l11S' und basisloscs Impeachment-Verfahren gegen ihn einzuleitcn. 
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lierenden Schwächen zur Genüge offenbart. Warum, so muß man als halbwegs 
Außenstehender fragen, müssen Wahlvorslände fast ausschließlich mir Angehörigen 

der Mehrheirspartei besetzr werden, so daß die andere Parrei diesen den guten Willen 
von vornherein absprechen kann? Warum müssen Richter stets vom jeweils regie­
renden Gouverneur oder Präsidenten ernannt werden, so daß diese Ernennung ihnen 
später als Zeichen ihrer fehlenden Neurralitär vorgehalten werden kann? Warum ist 
eine Union, die sieb im Laufe VOll über zwei hunden Jahren längst zu einer Nation 

entwickele hat, nicht in der Lage, für ihren Präsidenten, der als einziger in einem 
einigermaßen nationalen Wahlkampf ermietelt wird und daher der einzige wirkliche 
Repräsemam des gesamten amerikanischen Volkes iSI, ein einheirliches Wahlverfah­

ren zu schaffen, das elementaren demokratischen Gepflogenheiten Rechnung trägt? 
Vieles hängt mit der Immobilität des hochgepriesenen Verfassungswerks zusammen, 
das Änderungen quasi nicht zuläßt. H Insbesondere die lerzte Frage ist aber nicht nur 
für Amerikaner von Interesse, sondern z. B. auch für Europäer, die an der Fonent­
wicklung ihrer Union arbeiren. 
Daß viele Amerikaner stolz davon sprechen, daß es keine Verfassungskrise gegeben 
habe, da anders als in anderen Ländern keine Panzer in den Straßen gestanden härren 
und der Kortflikt durch die Gerichte gelöst worden sei, klingt geradezu lächerlich. In 
Wirklichkeit hat die .. rule of law", das Rcchcssraatsprinzip, durch die An und Weise, 

wie der U.5. Suprerne Court seine polirische Entscheidung nur spärlich mit dem 
Mäntelchen des Rechrs verhüllt hat, dauerhaüen Schaden genommen. Künftig wer­

den es nicht nur politische Amlsträger und ordiche Richter sein, die man nur noch als 
P::meisoldacen wahrnimmt., sondern auch die Richter des U.S. Suprerne Court,)! die 

bisher - wohl zu Unrechr - noch am ehesten Vertrauen in ihre Unparteilichkeir 

genossen. 

J .I Verfassung.änderungen erfordern nicht nur e.ine ~/J-Mehrhcit in beiden Hiiustrn des Kongrcßes, SO lleln" 
luch e ine R'li fi7.ie rung durch ) / 4 der Einzclstaatcn (siche Art. V US- Verfassung). Dies cr7.eugt dc faCto ein 
bum Zu überwindendes Hemmnis für Änderungen, die die M~clll der kleineren Sl~'len begrenzen 
würden. 

H Nicht unerwähnt bleiben so llte. daß ßush währe Ild seiner vierj;; hrigcn A n\l<%,jl ,,"onlöglic.h bis 1.u drei 
Riehlcrsrcllcn an> Suprcme COUl1 wird neu besetzen können. Es ",ird allge moin angeno mmen, daß Chief 
Justi« Rchn'lui Sl, der. noch \0" 0 0 Nixon crOlonl. dem Gericht se il 1972 ""1;ohort, und Richte rin O'Connor 
in den niich<tcn Jahren freiwillig ,lllsschcidcn " ·erdell. um einem rep ublikanischen Prä,identen die 
Mögl ichkeit zu geben. ihre Nachfolger ~. U bestimmen. Auch der 8o-jährige Richt ,·,- Stevcn, i,t cit 
' 972 Mitglied des Gerichts. Sullte ,e ine Stelle wiihrend Bu.h, An"s7.cit neu zu bc eiLen sein. \vürdc 
dies die bishe,-i:;c konscrvoti,'e Mehrheit womöglich \" On S:4 auf 6:J \·crgrölkm. 

lJ 
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